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Energiestrategie energieAARGAU: Gemeinde-Umfrage 

Vor Kurzem haben Sie von uns Informationen zur überarbeiteten kan-

tonalen Energiestrategie energieAARGAU erhalten, die im März vom 

Grossen Rat verabschiedet wurde. Ein zentrales Ziel der Strategie ist 

es, die Unterstützungsangebote des Kantons für die Gemeinden be-

darfsgerecht weiterzuentwickeln und auszubauen. 

Damit wir die Angebote der energieberatungAARGAU gezielt verbes-

sern können, bitten wir Sie um Ihre Teilnahme an unserer Umfrage. 

Ihre Rückmeldung zeigt uns, in welchen Bereichen die Gemeinden ak-

tuell besonders gefordert sind und welche Unterstützungsangebote 

den grössten Mehrwert bieten – beispielsweise Vorlagen, Leitfäden, 

Schulungen, Kommunikationsmaterialien oder fachliche Unterstüt-

zung. So können wir die Gemeinden gezielt entlasten und die Zusam-

menarbeit zwischen Kanton und Gemeinden weiter stärken. 

Bitte beantworten Sie die Fragen nach bestem Wissen. Falls Zustän-

digkeiten innerhalb Ihrer Gemeinde verteilt sind, können einzelne 

Punkte gerne intern abgestimmt werden.  

 

Sie finden die Umfrage unter: www.ag.ch/energieinfo. 

Bitte reichen Sie die ausgefüllte Umfrage bis spätestens 17. Juli 

2026 ein. 

 

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an Ihre persönliche Gemeindeener-

gieberatungsperson oder an: 

• Sonja Burkard (inhaltlich): 062 835 57 87, sonja.burkard@ag.ch 

• Benjamin Steiger (konzeptionell): 062 835 28 83, benjamin.stei-

ger@ag.ch 

 

Besten Dank für Ihre Unterstützung. Mit Ihrer Rückmeldung helfen Sie 

mit, die Angebote für die Aargauer Gemeinden noch gezielter auf de-

ren Bedürfnisse auszurichten. 

  

 

 
 

 

Adrian Fahrni 

Leiter Abteilung 

Energie 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Die Energiezukunft nimmt Fahrt auf 

– und die Gemeinden stehen dabei 

im Zentrum. In dieser Ausgabe der 

Gemeindeinfo erfahren Sie, welche 

neuen Impulse die kantonale Strate-

gie energieAARGAU setzt, welche 

Chancen sich daraus für Ihre Ge-

meinde ergeben und wie aktuelle 

Entwicklungen im Energievollzug 

konkret umgesetzt werden können.  

Freuen Sie sich auf praxisnahe Ein-

blicke, hilfreiche Instrumente und in-

spirierende Ansätze – von der kom-

munalen Energieplanung über neue 

Förderbedingungen bis hin zu inno-

vativen Beteiligungsformaten wie 

postfossilCities.  

 

Freundliche Grüsse, 

Adrian Fahrni  

  

http://www.ag.ch/energieinfo
mailto:sonja.burkard@ag.ch
mailto:benjamin.steiger@ag.ch
mailto:benjamin.steiger@ag.ch
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energieAARGAU – neue kantonale Strategie 
 

 

Der Grosse Rat hat am 24. März 2026 die neue kan-

tonale Strategie energieAARGAU genehmigt. Sie löst 

den Planungsbericht von 2015 ab und legt die Stoss-

richtung der kantonalen Energiepolitik für die nächs-

ten zehn Jahre fest. Die Gemeinden spielen dabei 

eine zentrale Rolle. 

 

Fünf Hauptziele, acht Handlungsfelder 

Die energieAARGAU verfolgt fünf strategische 

Hauptziele: 

• Versorgungssicherheit: Der Kanton setzt auf 

eine breite Vielfalt an Energieträgern und Spei-

chertechnologien. 

• CO₂-arme Stromproduktion: Bis 2035 sollen 

jährlich 15,7 TWh, bis 2050 mindestens 20 TWh 

Strom aus CO₂-armen Quellen im Kantonsgebiet 

produziert werden.  

• Energieeffizienz: Der Endenergieverbrauch pro 

Person wird bis 2035 gegenüber dem Jahr 2000 

um 43 % gesenkt. 

• Kanton als Vorbild: Die kantonale Verwaltung 

und kantonsnahe Betriebe weisen ab 2040 min-

destens Netto-Null-Emissionen aus. Der Kanton 

stellt den Gemeinden für die Wahrung ihrer Vor-

bildfunktion die dafür notwendigen Grundlagen 

zur Verfügung. 

• Reduktion Treibhausgasemissionen: Bis 2040 

werden die Treibhausgasemissionen im Kantons-

gebiet im Vergleich zu 1990 um mindestens 75 % 

reduziert. 

 

Die Strategie energieAARGAU umfasst acht Hand-

lungsfelder. Ein Handlungsfeld umfasst einen thema-

tisch zusammenhängenden und abgrenzbaren Be-

reich und beinhaltet auch ein Ziel und Massnahmen. 

Das Handlungsfeld "Kanton und Gemeinden als 

Vorbild" verfolgt das Ziel, dass Kanton und Gemein-

den vorbildlich handeln, ihre Energiepotenziale nut-

zen und die Energieeffizienz der öffentlichen Ge-

bäude sowie der Mobilität steigern. Dabei unterstützt 

der Kanton die Gemeinden bei der Umsetzung der 

energieAARGAU. 

 

Was bedeutet die energieAARGAU für die Ge-

meinden? 

Die Gemeinden werden in ihrer Rolle als Planungs-

behörden, Eigentümerinnen von Infrastrukturen und 

Liegenschaften sowie als Vorbilder der öffentlichen 

Hand gestärkt und gestalten die Energiezukunft mit.  

Sie begleiten die Entwicklung von Siedlungen und 

Quartieren, wirken bei Wärmeverbünden mit und 

können mit einer langfristigen Planung zur Versor-

gungssicherheit beitragen. Themen wie kommunale 

Energieplanungen, der Ausbau erneuerbarer Ener-

gien, die Nutzung lokaler Wärmequellen oder nach-

haltige Mobilitätslösungen erhalten durch die ener-

gieAARGAU zusätzlichen Rückenwind.  

Der Kanton unterstützt die Gemeinden dabei mit 

Grundlagen, Koordinationsangeboten sowie geziel-

ten Unterstützungsleistungen. 

 

Vorbildfunktion und rechtliche Grundlage 

Kanton und Gemeinden nehmen gemeinsam eine 

Vorbildfunktion wahr. Gemäss § 11 des kantonalen 

Energiegesetzes ist ein Energiestandard für Bauten 

und Anlagen von Kanton und Gemeinden über den 

gesetzlichen Mindestanforderungen anzustreben. Bei 

der Energiebeschaffung sind erneuerbare Quellen 

und die Nutzung von Abwärme zu bevorzugen.  

Für die Gemeinden eröffnet die Strategie zudem 

Chancen: Investitionen in Energieeffizienz und er-

neuerbare Energien senken langfristig Betriebskos-

ten, erhöhen den Komfort und stärken die regionale 

Wertschöpfung. 

 

Ausblick 

In einem nächsten Schritt wird der Kanton die Umset-

zung der Massnahmen schrittweise konkretisieren 

und die Unterstützungsangebote für Gemeinden wei-

terentwickeln. Die Gemeinden werden laufend infor-

miert und aktiv in die Umsetzung der energieAAR-

GAU eingebunden. 

 

Weitere Informationen und Unterstützung 

Die Strategie energieAARGAU sowie Informationen 

zu Förderungen und Beratungsangeboten finden Sie 

unter www.ag.ch/energie. 

  

https://www.ag.ch/de/themen/umwelt-natur/energie/unser-auftrag/strategie-und-ziele/energiestrategie-kanton
https://www.ag.ch/de/themen/umwelt-natur/energie
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Energievollzug 
 

 

Überarbeitete Solarbroschüre 

Die Solarbroschüre des Kantons Aargau wurde aktu-

alisiert. Folgende Themen wurden überarbeitet: 

• Das Meldeverfahren für Fassaden-PVA gemäss 

Art. 18a RPG und Art. 32abis RPV (ab 01.01.2026) 

wird erklärt und die Anforderungen mit Beispielen 

erläutert. Die Gestaltungsmöglichkeiten an den 

Fassaden sind deutlich vielfältiger als auf den Dä-

chern, weshalb die Solarbroschüre mit ausführli-

chen Fassadenbeispielen optimale Montagemög-

lichkeiten darstellt. Die aufgeführten Beispiele sol-

len die Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer dazu 

ermutigen, bei der Gestaltung der Fassaden-PVA 

auf eine Harmonie mit dem Gebäude zu achten. 

Trotz der aufgeführten Montagevarianten wird der 

Interpretationsspielraum noch sehr gross sein, so-

dass die Gemeinden bei der Beurteilung der Anla-

gen teilweise immer noch gefordert sein werden, 

da der Vollzug nach wie vor bei den kommunalen 

Behörden bleibt. 

 

 
Abb.  Anlagen sind als eine zusammenhängende kom-

pakte rechteckige Fläche oder als mehrere sich 

gleichmässig wiederholende rechteckige Flächen an-

geordnet. 

 

• Die feuerpolizeilichen Anforderungen sind unab-

hängig vom Melde- oder Baubewilligungsverfah-

ren einzuhalten. Die Verantwortung, dass diese 

Anforderungen eingehalten und den entsprechen-

den Behörden gemeldet werden, liegt bei der Ei-

gentümerin oder beim Eigentümer der Anlage. 

 

• Um den Eigenverbrauch zu optimieren, wurden 

der virtuelle Zusammenschluss zum Eigenver-

brauch (vZEV, ab 01.01.2025) und die lokale 

Elektrizitätsgemeinschaft (LEG, ab 01.01.2026) 

gesetzlich verankert. Dadurch kann der lokal pro-

duzierte Strom in einem grösseren Umkreis ver-

teilt werden, was wiederum zu einem wirtschaftli-

cheren Ergebnis der PVA beiträgt. Auch Gemein-

den haben dieses Optimierungspotenzial für sich 

entdeckt und nutzen es bereits. 

• Weiter wurde am 01.01.2026 mit der Flexibilität 

(flexibel zur Verfügung stehende Speicher, Photo-

voltaikanlagen, grosse elektrische Verbraucher) 

ein weiteres Geschäftsmodell eingeführt, um die 

Netzstabilität zu unterstützen. Dabei wird die Leis-

tung und Vergütung zwischen dem Verteilnetzbe-

treiber und der Eigentümerin oder dem Eigentü-

mer der Anlage vertraglich vereinbart. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei der Beurteilung von Solaranlagen sind neben 

rechtlichen und gestalterischen Aspekten auch öf-

fentliche Interessen zu berücksichtigen. Zur Unter-

stützung der kommunalen Vollzugsbehörden steht 

die Fachgruppe Solaranlagen unter fg-solaranla-

gen@ag.ch oder 062 835 45 40 zur Verfügung. Sie 

kann von den Gemeinden für eine unabhängige, un-

verbindliche Zweitmeinung beigezogen werden. 

 

 

  

 

 

 

https://www.ag.ch/media/kanton-aargau/bvu/energie/bauen-energie/vollzugshilfen-und-formulare/solarbroschuere-2026.pdf
mailto:fg-solaranlagen@ag.ch
mailto:fg-solaranlagen@ag.ch
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Kommunale oder regionale Energieplanung 

Bei einer kommunalen oder regionalen Energiepla-

nung analysieren Gemeinden und Regionen ihre der-

zeitige Energieversorgung und deren zukünftige Ent-

wicklung. Sie stimmen diese mit den regional vorhan-

denen Energiepotenzialen ab. Ziel dieser Planung 

und Abstimmung ist es, die regional verfügbaren und 

umweltverträglichen Energieträger optimal zu nutzen. 

Der Schwerpunkt liegt dabei in der Regel auf der 

Wärmeversorgung. 

Mit einer kommunalen Energieplanung koordiniert die 

Gemeinde ihre zukünftige Energieversorgung auf 

planerischer Ebene. Wärmeversorgungsgebiete und 

Standorte für Energieerzeugungsanlagen werden 

raumplanerisch gesichert. 

 

Der Kanton Aargau hat den Leitfaden für kommunale 

und regionale Energieplanungen aus dem Jahr 2021 

überarbeitet und an aktuelle Entwicklungen ange-

passt. Die aktualisierte Version unterstützt Gemein-

den weiterhin bei der Vorbereitung, Durchführung 

und Umsetzung ihrer Energieplanung und berück-

sichtigt neue Erkenntnisse aus der Praxis. Ergän-

zend wurde ein Kurzfilm erstellt, der anschaulich er-

klärt, was eine Energieplanung ist, wie sie erarbeitet 

wird und welchen Nutzen sie für Gemeinden bietet. 

Leitfaden und Kurzfilm stehen ab sofort auf der kan-

tonalen Website zur Verfügung. 

 

In den Online Karten (Geoportal AG) ist eine Visuali-

sierung derjenigen Energieplanungen einsehbar, die 

bisher dem Kanton als Geodaten zur Verfügung ge-

stellt wurden. Seit dem 1. Januar 2026 werden die 

Energieplanungen nach einem neuen Geodatenmo-

dell aufbereitet. Gemeinden, Gemeinden, die ihre 

Energieplanung bereits nach einem früheren Modell 

erarbeitet haben und die Energieplanung noch nicht 

in das neue Modell überführt haben, unterstützen wir 

gerne dabei. Bitte melden Sie sich bei energiepla-

nung@ag.ch.  

 

Anpassung Förderprogramm 

Per 1. Mai 2026 wurde das Förderprogramm Energie 

des Kantons Aargau angepasst. 

Liegt eine Liegenschaft gemäss einer der beiden On-

line Karten Kommunale Energieplanung Kanton Aar-

gau oder Fernwärmekataster in einem Wärmever-

bundgebiet, wird eine Luft/Wasser- oder eine 

Sole/Wasser-Wärmepumpe grundsätzlich nicht mehr 

gefördert. Ausnahmen gelten, wenn der Wärmever-

bundbetreiber oder die Gemeinde bestätigt, dass 

kein Anschluss vorgesehen ist, die Verbundlösung 

gemäss Heizkostenrechner mindestens 10 Prozent 

teurer ist als die Wärmepumpe oder ein Anschluss 

selbst nicht förderberechtigt ist. Zu den detaillierteren 

Ausführungen und zum Heizkostenrechner geht es 

hier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.ag.ch/de/themen/umwelt-natur/energie/energieberatungaargau/fuer-gemeinden/unterstuetzungsangebote/kommunale-oder-regionale-energieplanung
https://www.ag.ch/de/themen/umwelt-natur/energie/energieberatungaargau/fuer-gemeinden/unterstuetzungsangebote/kommunale-oder-regionale-energieplanung
https://www.ag.ch/geoportal/apps/onlinekarten/?welcome=&basemap=base_landeskarten_sw::topicmaps.geo.ag.ch,1,true&center=2655403.58,1251589.45&z=3&layers=ae_energieplan::topicmaps.geo.ag.ch;1;true
mailto:energieplanung@ag.ch
mailto:energieplanung@ag.ch
https://www.ag.ch/geoportal/apps/onlinekarten/?welcome=&basemap=base_landeskarten_sw::topicmaps.geo.ag.ch,1,true&center=2649863.00,1248000.00&z=2&layers=ae_energieplan::topicmaps.geo.ag.ch;1;true
https://www.ag.ch/geoportal/apps/onlinekarten/?welcome=&basemap=base_landeskarten_sw::topicmaps.geo.ag.ch,1,true&center=2649863.00,1248000.00&z=2&layers=ae_energieplan::topicmaps.geo.ag.ch;1;true
https://www.ag.ch/geoportal/apps/onlinekarten/?welcome=&basemap=base_landeskarten_sw::topicmaps.geo.ag.ch,1,true&center=2657683.92,1259542.74&z=7&layers=ae_fernwaerme::topicmaps.geo.ag.ch;1;true&legend=
https://www.ag.ch/de/themen/umwelt-natur/energie/foerderung#NzQzNjIxOA
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Lärmschutznachweis und Vorsorge L/W-WP 
 

 

In Bauzonen dürfen Luft/Wasser-Wärmepumpen 

(L/W-WP) unter gewissen Voraussetzungen im Mel-

deverfahren installiert werden. Ausgenommen sind 

Gebiete mit besonderen Anforderungen an das Orts- 

und Landschaftsbild sowie Grundstücke mit ge-

schützten Gebäuden. Voraussetzung für das Melde-

verfahren ist, dass die folgenden Anforderungen ein-

gehalten werden: 

• Es liegt ein Lärmschutznachweis vor 

• Die Realisierung an einem anderen Standort 

brächte lärmrechtlich nur unwesentliche Vorteile 

• Es liegt keine Abstandsunterschreitung vor, für 

die eine Ausnahmebewilligung erforderlich wäre. 

 

Eine Wärmepumpe, die beim Betrieb Aussenlärm er-

zeugt, gilt im umweltschutzrechtlichen Sinne als An-

lage. Entsprechend müssen beim Betrieb der Anlage 

die Planungswerte bei sämtlichen Fenstern der 

lärmempfindlichen Räume eingehalten werden, auch 

bei dem Gebäude, das mit der Wärmepumpe beheizt 

wird. Dies gilt auch für Einfamilienhäuser. 

 

 

 

Luft/Wasser-Wärmepumpen können innen oder 

aussen aufgestellt sein. Beide Aufstellungsarten 

führen zu Aussenlärmemissionen und erfordern 

deshalb eine Lärmbeurteilung. 

Bei innen aufgestellten Luft/Wasser-Wärmepumpen 

erzeugen die Zu- bzw. Abluftöffnungen (Lichtschacht 

oder Fassadenöffnung) die relevanten Aussenlärm-

emissionen. Mit einem Lärmschutznachweis soll 

nachgewiesen werden, dass vorsorgliche 

Massnahmen ausreichend geprüft wurden und die 

Planungswerte eingehalten sind. Solch ein Nachweis 

kann bei einzelnen Anlagen und einfachen 

Umgebungssituationen mit der Web-Applikation 

"Lärmschutznachweis" der Fachvereinigung 

Wärmepumpen Schweiz (FWS) erstellt werden. 

 

 

 

 

Rechtliche Grundlagen 

• Bundesgesetz über den Umweltschutz vom 

7. Oktober 1983 (USG; SR 814.01) 

• Lärmschutz-Verordnung vom 15. Dezember 1986 

(LSV; SR 814.41) 

 

Rechtsprechung 

Das Verwaltungsgericht bestätigt in seinem Urteil 

VGE III/97 vom 15. Juli 2015, dass die Planungs-

werte auch auf dem eigenen Grundstück einzuhalten 

sind. 

 

Notwendige Unterlagen bei Meldeverfahren 

Luft/Wasser-Wärmepumpe: 

• Lärmschutznachweis  

• Plan mit Anordnung des neuen Wärmeerzeugers 

(inkl. eingetragenen Grenzabständen) 

• Situationsplan Mst. 1:500 mit eingezeichneter 

Distanz zum Empfangsort, Grundriss zur 

Beurteilung Eigenschall 

• Weitere relevante Unterlagen 
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Gemeindeprogramm postfossilCities 
 

 

Mit postfossilCities – dem wissenschaftlich fundierten 

Simulationsspiel für eine klimaneutrale Schweiz – 

werden komplexe Zusammenhänge erlebbar ge-

macht, Gruppenintelligenz aktiviert und Kooperation 

gefördert. Ziel ist es, Klimaschutz von einer individu-

ellen Verantwortung zu einer gemeinsamen Aufgabe 

zu entwickeln und lokale Netzwerke zu stärken. Auf 

diese Weise entsteht nachhaltige Wirkung durch Ver-

netzung, Engagement und konkrete Aktionen in den 

Gemeinden. 

 

Das Angebot ist sehr wertvoll für Gemeinderäte, Ver-

waltungen und Energieverantwortliche, die mehr 

Menschen für gemeinsame Vorhaben gewinnen 

möchten – sei es beim Start einer Klimastrategie, in 

der Energieplanung oder im Rahmen interner Weiter-

bildungen. Es hilft, neben den üblichen Beteiligten 

weitere Vertretende aus der Bevölkerung, dem Ge-

werbe oder Vereinen einzubeziehen. Auch Gemein-

den, die bereits gut unterwegs sind, nutzen das For-

mat, um zusätzliche Schlüsselpersonen zu aktivieren 

und frische Energie in laufende Prozesse zu bringen. 

 

Bis zu 28 strategisch ausgewählte Personen erleben 

Klimaschutz emotional zugänglich und handlungsori-

entiert, ohne belehrt zu werden. Das gemeinsame 

Spielerlebnis schafft Momentum, stärkt Vertrauen 

und fördert Kooperation über Abteilungs- und Sekto-

rengrenzen hinweg. In den Follow-ups wird diese 

Energie verstetigt, sodass konkrete nächste Schritte 

und tragfähige Allianzen für die Gemeinde entstehen. 

 

Der Kanton übernimmt für die ersten fünf Gemeinden 

zwei Drittel der Kosten der Veranstaltung. 

 

Mehr Informationen 

Für weitere Informationen oder Unklarheiten stehen 

Ihnen Michaela Kuijvenhoven, 076 200 02 23,  

michaela@transformationscout.ch oder 

Sabine Mehring, 078 206 48 41,  

sabine.mehring@mehrnachhaltigkeit.ch zur Verfü-

gung. 

 

In verschiedenen Webinaren stellen Ihnen die Ver-

antwortlichen den Workshop vor. 

 

 

 

Die energieberatungAARGAU unterstützt die Gemeinden in 

allen Belangen rund um die Themen Energieeffizienz, Nach-

haltigkeit und Klimaschutz. Wenden Sie sich an Ihre  

Gemeindeberaterin oder Ihren Gemeindeberater. 

www.ag.ch/energieberatung > Für Gemeinden 

 
KANTON AARGAU 

Departement Bau, Verkehr und Umwelt 

Abteilung Energie 

 

Entfelderstrasse 22 

5001 Aarau 

Telefon 062 835 28 80 

 

www.ag.ch/energie  

mailto:michaela@transformationscout.ch
mailto:sabine.mehring@mehrnachhaltigkeit.ch
https://docs.google.com/forms/d/1MMeIxKFe_ItZ59Rlg4z8y2uxLkdBt1B2fiCBPDCEa-g/viewform?edit_requested=true
http://www.ag.ch/energieberatung

